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Regeste

Die Fassadenhöhe eines begehbaren Flachdachs wird oberkant der Brüstung gemessen,
unabhängig davon, ob es sich um eine geschlossene, durchbrochene oder verglaste
Brüstung handelt (Figur 5.2 Anhang 2 IVHB). Die Fassadenhöhe eines begehbaren
Flachdachs wird oberkant der Brüstung gemessen, unabhängig davon, ob es sich um eine
geschlossene, durchbrochene oder verglaste Brüstung handelt (Figur 5.2 Anhang 2 IVHB).
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